
AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 5. Februar 2021 

   AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER STADT SCHWABACH 
 

 

A m t s b l a t t  

                                                 Nr. 9| Freitag, 5. Februar 2021 
 

Sitzung des Planungs- und Bauausschusses entfällt 
 
Die für Dienstag, 09.02.2021, geplante Sitzung des Planungs- und Bauausschusses entfällt.  
 
 

Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses verlegt 
 
Die für Montag, 08.02.2021, geplante Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses wird auf Dienstag, 
09.03.2021, verlegt. 
 
 

Am 15.02.2021 wird die I. Vierteljahresrate 2021 für Gewerbesteuervorauszahlungen und 
Grundbesitzabgaben fällig 

 
Die zu zahlenden Beträge sind den zuletzt zugestellten Bescheiden zu entnehmen und auf Konten der Stadt 
Schwabach zu überweisen oder einzuzahlen. Dabei sind unbedingt Adresse, Personenkontonummer 
und Forderungsart anzugeben. Verrechnungsschecks sind an die Stadtkasse Schwabach zu senden. 
Ein Begleitschreiben erübrigt sich, wenn der Scheck die vorgenannten Angaben enthält. Bareinzahlungen 
sind in der Stadtkasse nicht möglich.  
 
Die Stadtkasse weist darauf hin, dass bei Zahlung mit Verrechnungsschecks eine wirksame Zahlung erst 3 
Tage nach Eingang des Schecks bei der Stadtkasse als rechtzeitig gilt (Neufassung des § 224 Abs. 2 
Nr. 1 AO), d.h. Scheckzahler müssen den Zugang der Schecks 3 Tage vor Fälligkeit der Steuern und Abga-
ben bei der Stadtkasse sicherstellen. Bei nicht rechtzeitiger oder nicht vollständiger Zahlung ist für jeden an-
gefangenen Monat ein Säumniszuschlag von 1 v.H. des auf den nächsten durch fünfzig Euro teilbaren abge-
rundeten rückständigen Betrages zu entrichten. 
 
Um Fristversäumnis zu vermeiden, empfehlen wir, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 
 
Antragsformulare sind im Internet unter www.schwabach.de / „Bürger-Service“/ „Online-Dienste“ abruf-
bar. Auf Wunsch werden die Formulare auch zugesandt. Auskunft erhalten Sie bei der Stadtkasse Schwab-
ach Telefon 860-254 und -354. 
 
Hinweis zur Grundsteuer: 
Die Grundsteuer orientiert sich an den Verhältnissen zu Beginn des jeweiligen Jahres. Im Falle der Übereig-
nung des Grundsteuerobjektes bleibt der/die bisherige Eigentümer/in bis zu dem auf den Nutzen- und Las-
tenwechsel folgenden 1. Januar Steuerschuldner/in. Das Finanzamt schreibt das Grundsteuerobjekt erst zu 
diesem Zeitpunkt auf den/die neue/n Eigentümer/in fort. 
 
Die im notariellen Kaufvertrag getroffenen privatrechtlichen Vereinbarungen über den Nutzen- und Lasten-
wechsel berühren die Steuerpflicht für das Übergangsjahr nicht. Die städtische Steuerverwaltung kann die 
Grundsteuer daher erst zum 01.01. des Folgejahres bei dem /der Erwerber/in anfordern. 
 
Stadt Schwabach, 03.02.2021 
 
Sascha Spahic 
Stadtkämmerer 
 
 

http://www.schwabach.de/
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Hinweis auf öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A 
 
Die Stadt Schwabach schreibt für das Bauvorhaben: Sanierung der Rundlaufbahn am Sportplatz TV 1848 in 
91126 Schwabach, auf dem Wege der öffentlichen Ausschreibung nach VOB /A aus: 
 
        Landschaftsbauarbeiten - Sanierung von Kunststoff-Sportflächen  
 
Die vollständigen Bekanntmachungen wurden von der Stadt Schwabach im Informationsportal der Deut-
schen E-Vergabe eingestellt.  Die Angebotsunterlagen können unter http://www.deutsche-evergabe.de her-
untergeladen werden. Bekanntmachungs-ID: 2021-161296 
 
Auftraggeber:  
Stadt Schwabach, vertreten durch den Oberbürgermeister Peter Reiß 
Referat für Finanzen und Wirtschaft, Amt für Gebäudemanagement 
Albrecht-Achilles-Straße 6/8, D - 91126 Schwabach 
 
E-Mail für Rückfragen: vergabestelle@schwabach.de 
 
Stadt Schwabach, 01.02.2021 
 
Sascha Spahic 
Stadtkämmerer 
 
 

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Anbau einer Fleisch- und Wurstmanufaktur auf dem Anwesen Friedrich-Linkh-Str. 14, Ge-

markung Schwabach, Flur Nr. 1203/4 in Schwabach 
 
 
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 29.01.2021, BV-Nr. 123 / 2020 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO 
durch die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 05.02.2021 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122/860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles Str. 6/8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfsbelehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden. Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 
(EGVP) an die Gerichte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe 
rechtliche Verbindlichkeit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur im Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

 

Fortsetzung Seite 3 

http://www.vgh.bayern/
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Fortsetzung von Seite 2 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache 
E-Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

Stadt Schwabach, 01.02.2021 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
 
 

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Nutzungsänderung von Fahrradladen in Tierpraxis und 3 Wohnungen auf dem Anwesen Nürnberger 

Str. 39c, Gemarkung Schwabach, Flur Nr. 614 in Schwabach 
 

1. Bei der Stadt Schwabach wurde ein Antrag auf Baugenehmigung für folgende Maßnahme gestellt: 
Nutzungsänderung von Fahrradladen in Tierpraxis und 3 Wohnungen auf dem Anwesen Nürnberger 
Str. 39c, Gemarkung Schwabach, Flur Nr. 614. 
 

2. Die genannte Maßnahme ist baurechtlich genehmigungspflichtig gemäß Art. 55 BayBO. Aufgrund 
der hohen Anzahl von betroffenen Personen wird die Benachrichtigung der Nachbarn von dem Bau-
antrag durch die Gemeinde gem. Art. 66 Abs. 1 Satz 3 BayBO Vorhaben mit Einverständnis des 
Bauherrn öffentlich bekannt gemacht. 

 
3. Mit Ablauf einer Frist von 1 Monat nach der Bekanntmachung des Vorhabens sind alle öffentlich-

rechtlichen Einwendungen gegen das Vorhaben ausgeschlossen. 
 

4. Der Antrag und die Unterlagen liegen während dieser Monatsfrist bei der Bauordnungsbehörde der 
Stadt Schwabach im Amtsgebäude Albrecht-Achilles Str. 6/8 zur Einsichtnahme aus. In dieser Zeit 
können beteiligte Nachbarn im Sinne des Art. 66 Abs. 2 und 3 BayBO schriftlich oder zur Nieder-
schrift Einwendungen bei der Bauaufsichtsbehörde gegen das Vorhaben vorbringen. Sammelein-
sprüche mit unleserlicher Unterschrift oder unvollständiger Adressenangabe können nicht berück-
sichtigt werden. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 09122/860-542 zur Einsichtnahme 
an.  

 
5. Die Zustellung der Baugenehmigung kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Kos-

ten, die durch die Einsichtnahme in die Antragsunterlangen entstehen, können nicht ersetzt werden. 
 
Stadt Schwabach, 01.02.2021 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenentwicklung mit integriertem Grünordnungs-
plan VEP S-IX-18 „Quartier Drei-S“ 

Erneute und beschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planauslegung gem. § 3 Abs. 
2 BauGB 

 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.01.2021 den erneuten Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes der Innenentwicklung mit integriertem Grünordnungsplan VEP S-IX-18 einschließlich des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes gebilligt und die erneute beschränkte öffentliche Auslegung des Planentwur-
fes beschlossen. Nach der letzten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.2 BauGB und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 06.07. bis 06.08.2020 
wurde der Bebauungsplan erneut überarbeitet. Die vorgenommenen Änderungen im Planentwurf beziehen 
sich im Wesentlichen auf Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zu Stellplatz- und Garagenstand-
orten, Ergänzungen der grünordnerischen Festsetzungen sowie der Anpassungen der Festsetzungen zum 
Immissionsschutz u.a. Zudem werden die vorliegenden Gutachten öffentlich ausgelegt. 
 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wird auf der Grundlage des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt. Vorrangiges planerisches Ziel ist es, ein Urbanes Gebiet als Inklusives Quartier mit einer 
Nutzungsmischung aus Pflegeeinrichtung, Wohnheim, Kinderbetreuungseinrichtungen und Wohnnutzungen 
zu schaffen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen 
(siehe Anlage). Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der erneute Bebauungsplanentwurf in der Zeit 
 

vom 15.02. bis einschließlich 18.03.2021 
 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt und die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB beteiligt werden. Der Entwurf des o.g. vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes mit dem dazugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der Begründung 
befinden sich während des Zeitraums der Öffentlichkeitsbeteiligung auf der Homepage der Stadt Schwabach 
unter folgendem Link:  
 
http://www.schwabach.de/planverfahren-nach-baugb 
 
Die Planunterlagen können zusätzlich während der allgemeinen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 
8 Uhr bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 14 Uhr bis 17 Uhr im Zimmer Nr. 21 des Referates für Stadtplanung 
und Bauwesen, Schwabach, Bürgerbauberatung, EG, Albrecht-Achilles-Str. 6/8 nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung unter der Telefonnummer 09122 860-527, eingesehen werden. Für Auskünfte steht Frau Clau-
dia Wöpke oder ihre Vertretung zur Verfügung. Während des Auslegungszeitraumes können Stellungnah-
men nur zu den geänderten Teilen des Entwurfs vorgebracht werden. Im Rahmen dieser Planauslegung 
wird auch Gelegenheit zur Erörterung gegeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. Das Ergebnis der Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen im Stadtrat wird den Betroffe-
nen gem. § 3 Abs. 2 BauGB nach Abschluss des Verfahrens mitgeteilt. 
 
Datenschutz: 
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte können Sie online unter folgendem Link 
abrufen: https://www.schwabach.de/images/referate/referat_4/downloads/stadtplanung/Bauleitplanung-Art-
13-14-DSGVO.pdf Alternativ können Sie diese Informationen auch im Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
(Albrecht-Achilles-Straße 6/8, 91126 Schwabach) während der Öffnungszeiten einsehen. 
 
Anlage: Geltungsbereich des Bebauungsplanes VEP S-IX-18 „Quartier Drei-S“ 
 
Stadt Schwabach, den 01.02.2021 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
 

http://www.schwabach.de/planverfahren-nach-baugb
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_4/downloads/stadtplanung/Bauleitplanung-Art-13-14-DSGVO.pdf
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_4/downloads/stadtplanung/Bauleitplanung-Art-13-14-DSGVO.pdf
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